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Gemeinde 
Gutenzell-Hürbel 

 
 
 
 
 
Bericht aus der letzten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
vom 12.12.2016 
 
 
 
 
Bürgerfragestunde 
 
Aus der Bürgerschaft wurden keine Fragen gestellt. 
 
 
 
Protokollgenehmigung 
 
Das Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 21.11.2016 wurde 
genehmigt. 
 
 
 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung 
 
Bürgermeisterin Wieland gibt folgende Beschlüsse aus der nicht-öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderates vom 21.11.2016 bekannt: 
 
• Der Gemeinderat hat über die Bezuschussung der Blumenzwiebel-Pflanzaktion des 

Gartenbauvereins Gutenzell entschieden. Die Aktion wird mit 400 Euro bezuschusst.  
 
• Der Gemeinderat hat über Grundstücksangelegenheiten entschieden.  
 
• Der Gemeinderat hat über die Kündigung der bestehenden Pachtverhältnisse entschie-

den. Es wird im kommenden Jahr eine vertragliche Neuregelung durchgeführt.  
 
 
 
Verabschiedung Waldbewirtschaftungsplan 
 
Nach der Vorstellung in der letzten Sitzung und einem Waldbegang vor Ort hat der Ge-
meinderat den Waldbewirtschaftungsplan für das Jahr 2017 beschlossen. Es wird mit ei-
nem Überschuss von 20.780 Euro kalkuliert.  
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Bausachen 
a) Nachtrags-Baugesuch Neubau eines Carports mit überdachtem Sitzplatz, Wid-

derstraße 9, Gemarkung Gutenzell 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde vertagt.  
 
 
 
Hochwasserereignisse vom 29.05.2016, 31.05.2016, 03.06.2016, 05.06.2016, und 
24.06./25.06.2016 
- Feststellung des öffentlichen Notstandes nach § 2 Abs. 1 Feuerwehrgesetz 
 
Der Gemeinderat hat beschlossen, dass es sich bei den Naturereignissen am 29.05.2016, 
31.05.2016, 03.06.2016, 05.06.2016 sowie am 24. und 25.06.2016 um einen „öffentlichen 
Notstand“ im Sinne von § 2 Abs. 1 FwG Baden-Württemberg handelt. Damit ist die Ein-
satztätigkeit der Freiwilligen Feuerwehren Gutenzell und Hürbel grundsätzlich nicht kos-
tenersatzpflichtig, so dass die Gemeinde Gutenzell-Hürbel hier die Kosten zu tragen hat. 
 
 
 
KommPaktNet Zustimmung der Beteiligten nach § 24b Abs. 3 Gesetz über kommu-
nale Zusammenarbeit (GKZ); Aufnahme Stadt Laupheim und Gemeinde Sipplingen 
 
Der Gemeinderat stimmt der Aufnahme der Stadt Laupheim sowie der Gemeinde Sipplin-
gen zur Kommunalanstalt „Komm.Pakt.Net“ zu.  
 
 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2015 
 
Der Gemeinderat hat gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
die Jahresrechnung 2015 festgestellt. Ausführliche Informationen können der öffentlichen 
Bekanntmachung in diesem Amtsblatt entnommen werden. 
 
 
 
Verschiedenes 
 
• Ein Gemeinderat spricht den schlechten Zustand der Straße in der Unteren Platzgasse 

an. Hier sollen die vorhandenen Löcher geschlossen werden. 
 
• Bürgermeisterin Wieland informiert das Gremium über den aktuellen Sachstand bei der 

Unterbringung von Flüchtlingen. Es werden nochmals zwei Flüchtlingsfamilien in die 
Gemeinde kommen. Damit habe die Gemeinde dann die vorgegebene Quote erfüllt. 

 
 
 


